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cCxxI ?

ccxxII .

Bambergiſch

Formirung der Vrtheyl einer überwunden

Ehebrecherin .

Nach warhafftiger genugſamer Erfindung deß Ehebruchs auff B.

die Vbelthaͤtterin/ ſo gegenwertig vor Gericht ſteht / iſt zu rechterkendt/
daß ſie ihr Heyratgut vnd Morgengabe / gegen ihrem ehelichen Mann

berwuͤrckt hat / Vnd ſoll darzu auff deß KlaͤgersKoſt vnd zimliche Ver⸗

legung zu ewiger Buß vnd Straff verſpert gehalten werden .

Don Leibſtraff / die nicht zum Todt oder ewiger Ge⸗

fencknuß geurtheylt werden ſoll.

Item / So ein Perſon durch vnzweiffenliche endliche Vberwindung /
die auch / nach Laut dieſer Vnſer Ordnung geſchehen / an ihrem Leib

oder Gliedern peinlich geſtrafft werden ſoll/ daß ſie dannoch bey dem Le⸗

ben bleyben moͤge/ Solche Vrtheyl ſolle Vnſer Banrichter ( doch nicht

anderſt dann mit wiſſentlichem Rath oder Befehl Vnſer weltlichen Hof⸗
Raͤthe) auſſerhalb der Schoͤpffen beſchlieſſen / vnd vngebetten der Par⸗
they / ſonder allein von ſeines Richterlichen Ampts vnd Gewaltszwegen
( doch an der Richtſtatt ) oͤffen/ vnd den Gerichtsſchreiber verleſen laſ⸗
ſen / dieſelbigen Vrtheyl ſollen ( wie hernach volgt ) im auffſchreiben /
durch den Schreiber formirt werden / In beſchlieſſung vnd oͤffnung ob⸗
gemelter Vrtheyl mag Vnſer Banrichter etlich Schoͤpffen / die er ohn
ſondere Nuͤhe vnd Koſtung gehaben kan / ſeines Gefallens / zu ihm er⸗

fordern / die ſhin auch alſo ( wie obſteht ) darzu gehorſam ſeyn ſollen. Es

ſoll auch Vnſer Banrichter in obgemelten Fallen darob ſeyn / daß der

Nachrichter ſein Vrtheyl vollziehe.

Item / In Formirung der nechſt nachgemelten Vrtheyl / ſoll der

Gerichtsſchreiber ( wo im ſelben Artickel ein B . ſteht ) deß Beklagten

Nahmen benennen / Aber do das C. geſatzt iſt / ſoll er die Sach der

Bbeithar auff das kuͤrtzeſt melden .
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